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Unterrichtsvertrag (30 Minuten, Mindestlaufzeit 12 Monate) 

1. Vertragsparteien: Zwischen Klangwerk (Fritz von Flotow)  

und 

Herrn/Frau______________________________________________________________________________________________(Vertragspartner/in) 

mit der Anschrift _______________________________________________ Nr. ______ in ____________ (PLZ) _______________________ (Ort), 

Telefon ______________________________, Mobil ____________________________ und E-Mail ______________________________________ 

Schüler/in (Name, falls nicht identisch mit Vertragspartner/in) _____________________________________________________________________ 

2. Vertragsgegenstand: Klangwerk stellt dem/der Schüler/in eine Lehrkraft für regelmäßigen Einzelunterricht zur Verfügung. In einzelnen 
Schulwochen können alternativ projektbezogene Gruppentermine angeboten werden. 

3. Vertragsbeginn und Mindestlaufzeit: Der Vertrag beginnt zum ___________________________ (bitte den Beginn des ersten vollen 
Kalendermonats eintragen) und wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Es wird eine Mindestlaufzeit von zwölf Monaten vereinbart. Eventuell 
anfallende Einzeltermine vor Vertragsbeginn werden gesondert zum Preis einer Probestunde abgerechnet. 

4. Kündigung: Eine ordentliche Kündigung ist erstmals zum Ablauf der Mindestlaufzeit möglich. Nach Ablauf der zwölf Monate kann der Vertrag von 
beiden Vertragsparteien mit einer Frist von einem Monat zum Monatsende gekündigt werden. Während der Mindestlaufzeit ist die ordentliche 
Kündigung ausgeschlossen. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Die Kündigung hat zu ihrer 
Wirksamkeit in Textform zu erfolgen (z. B. E-Mail). 

5. Fortsetzungsvertrag: Ein neu abgeschlossener Vertrag gilt als Fortsetzungsvertrag, wenn er unmittelbar an einen zuvor zwischen denselben 
Vertragsparteien bestehenden Unterrichtsvertrag anschließt und der Unterricht ohne Unterbrechung fortgeführt wird. 

6. Probezeit: Die ersten zwei Monate der Laufzeit werden als Probezeit vereinbart. Während der Probezeit ist jede Vertragspartei berechtigt, den 
Unterrichtsvertrag zum Ende der Probezeit zu kündigen. Die Kündigung hat zu ihrer Wirksamkeit in Textform zu erfolgen (z. B. E-Mail). Bei einem 
Fortsetzungsvertrag entfällt die Probezeit. 

7. Vergütung in der Mindestlaufzeit: Die Unterrichtsgebühr ist als Jahresgebühr kalkuliert (36 Unterrichtseinheiten im Vertragsjahr) und wird in 
zwölf gleichen monatlichen Raten erhoben, die auch während der unterrichtsfreien Zeiten zu entrichten sind. Für die Dauer der Mindestlaufzeit von 
zwölf Monaten wird eine ermäßigte monatliche Gebühr in Höhe von 109 € erhoben. Die monatlichen Raten werden jeweils zu Beginn des Monats 
per SEPA-Lastschrift eingezogen. Zu Beginn des Vertrages wird eine einmalige Anmeldegebühr in Höhe von 25 € erhoben. Bei einem 
Fortsetzungsvertrag entfällt die Anmeldegebühr. 

8. Vergütung nach Ablauf der Mindestlaufzeit: Ab dem dreizehnten Monat der Laufzeit gilt automatisch die reguläre monatliche Gebühr in Höhe 
von 126 €. Auf diese Regelung wird der/die Vertragspartner/in mit Vertragsschluss ausdrücklich hingewiesen. Wenn der Vertragspartner nach Ablauf 
der Mindestlaufzeit weiterhin die ermäßigte Gebühr in Anspruch nehmen möchte, muss er/sie dazu rechtzeitig einen neuen Vertrag 
(Fortsetzungsvertrag) abschließen.  

9. Feiertage und Ferien / Unterrichtsumfang: An gesetzlichen Feiertagen sowie während der Ferien der allgemeinbildenden Schulen im jeweiligen 
Bundesland findet kein Unterricht statt, sofern nichts anderes vereinbart wurde. Klangwerk garantiert, innerhalb eines Zeitraums von zwölf Monaten    
	 ab Vertragsbeginn mindestens 36 Unterrichtseinheiten anzubieten. Sollte diese Anzahl aus Gründen, die im Verantwortungsbereich  
	 	 	 von Klangwerk liegen, nicht erreicht werden, werden die fehlenden Unterrichtseinheiten nachgeholt. 
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10. Unterrichtsort und -form: Der Unterricht findet in den Räumen von Klangwerk statt. Sofern Präsenzunterricht aus rechtlichen oder 
tatsächlichen Gründen nicht möglich ist, wird der Unterricht online durchgeführt. Einzelne Termine können im Einvernehmen ebenfalls online 
stattfinden. 

11. Unterrichtsausfall: Bei Verhinderung der Lehrkraft wird der Unterricht nach Möglichkeit nachgeholt. Unterricht, der durch den/die Schüler/in 
abgesagt oder nicht wahrgenommen wird, gilt als erteilt. Ein Anspruch auf Nachholung besteht nicht, wird jedoch nach Möglichkeit berücksichtigt. 

12. Pflichten der Vertragsparteien: Die Lehrkraft verpflichtet sich zu einer fachgerechten und regelmäßigen Durchführung des Unterrichts. Der/die 
Schüler/in erklärt sich bereit, regelmäßig am Unterricht teilzunehmen und den Unterricht durch eigenes Üben zu begleiten. Unterrichtsmaterialien 
sind selbst zu stellen. 

13. Datenschutz: Die Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Vertragsdurchführung unter 
Beachtung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Im Übrigen gelten die Betroffenenrechte nach der DSGVO. 

14. Salvatorische Klausel: Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der 
übrigen Regelungen unberührt. 

München, den .................................... , Unterschrift ………………………………………………………………………………………………………. (Fritz von Flotow) 

München, den ................................... , Unterschrift ………………………………………………………………………………………………….….  (Vertragspartner/in) 

München, den .................................... , Unterschrift …………………………………………………………………………… (freiwillige Kenntnisnahme des Schülers) 

SEPA-Lastschriftenmandat 
Name und Anschrift des Zahlungsempfängers:	  
Friedrich von Flotow (Klangwerk), Tizianstraße 16a, 80638 München 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE48ZZZ00001219947 

Mandatsreferenz: …………………………………………………………….… (anzugeben von der Musikschulleitung) 
  
Hiermit ermächtige ich Klangwerk, vertreten durch Fritz von Flotow, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich 
mein Kreditinstitut an, die von Klangwerk auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, 
beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit dem Kreditinstitut vereinbarten 
Konditionen. 

Vorname und Name (Kontoinhaber/in):	  

    
....................................................................................................................................................................  
  

IBAN:	  

Sollte eine rechtmäßig eingezogene Lastschrift von meiner Bank (z. B. aufgrund einer fehlerhaft angegebenen IBAN oder mangelnder 
Kontodeckung) zurückgegeben werden, ohne dass Klangwerk dies zu vertreten hat, trage ich neben dem geschuldeten Betrag auch eine Gebühr für 
die Lastschriftrückgabe (12 € je Rücklastschrift). 

München, den ....................................  , ..............................................................................   (Vertragspartner/in) 

D E

Zusätzlich bitten wir Sie um folgende freiwillige Angaben: 

Wie haben Sie zuerst von uns erfahren? 
Im Internet 
Über einen Aushang / Printwerbung - wo? ………………………………………………………………………………………..…………… 
Über andere Schüler, bzw. deren Eltern, die bereits bei Klangwerk Unterricht hatten. 

Welche(n) Schule/Kindergarten besucht Ihr Kind (falls zutreffend)? …………………………………………………………………………………… 


